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 Zuschläge nicht rabattierfähig

Zweiter Maschinist (ohne Fahrzeug) € / Std 75,00

Transport Rohr / Schlauch > 30 lfm € / Std 90,00

Saisonzuschlag 01.12. - 29.02. (einschließlich) € / m3 0,30

Spät- bzw. Nachtzuschlag 17:00 - 6:00 Uhr je Einsatz 75,00

Samstagszuschlag (mind. 5 Std) € / Std 75,00

Baustellenbesichtigung € / pauschal 200,00

Baubegleitende Baustellenbetreuung  
gemäß der Anforderungsniveaus der BBQ-Klassen  
(-N, -E, -S); Strombaustellen 

€ / Std 100,00

 Sonn- und Feiertags nur nach Vereinbarung

Sonderleistungen alle Pumpengrößen

Reinigungspool bei jeder Pumpengröße € / pauschal 50,00

Zulage für Betone nach DIN 1045-2
je Konsistenzklasse < F4

€ / m3 2,00

Schwer- / B 55- / Recycling- / Stahlfaserbeton € / m3 5,50

Auf- / Abbauen ohne Hilfspersonal
von Rohr- oder Schlauch leitungen

€ / lfm 3,00

Rohr- / Schlauchleitungen DN 65bis DN 100
je verlegtem Meter Leitung

€ / lfm 12,00

Reduzierung € / Stck 40,00

Hallenzuschlag / überdachte Räume € / m3 3,20

Diesel-Zuschlag

Dieselpreis o.MwSt Aufschlag je cbm

1,35 € 0,08 €

1,40 € 0,16 €

1,45 € 0,24 € 
... usw, mindestens jedoch 30 cbm 

Ab einem Dieselpreis* > 1,30 € netto wird pro 0,05 € Erhöhung 
der Aufschlag in Höhe von 0,08 € / cbm dynamisch berechnet. 

* Als Referenzwert wird der vom ADAC e.V. veröffentlichte, letzte vollstän-
dige Diesel-Wochendurchschnittspreis herangezogen. Dieser kann unter 
https://www.adac.de/news/aktueller-spritpreis eingesehen werden.

CO2 -Zuschlag

Klimaschutzabgabe 
wird an gesetzl. Erhöhung  

unterjährig angepasst

Je Einsatz  
mindestens

je cbm 0,20 € 12,00 €
Stand 2023

24 Stunden Service  
Tel.  0 36 256 - 864 - 00
Fax 0 36 256 - 864 - 10

Preisstellung
Unsere Preise sind Nettopreise, zzgl. der jeweils gültigen Mehrwert- 
steuer, ohne Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang 
zahlbar (siehe auch unsere abgedruckten AGB). 
Außerdem liegen der Berechnung die Pumpleistung und Arbeits-
zeit, die an der Baustelle auf dem entsprechenden Vermietungs-
nachweis bestätigt ist, zugrunde. 

Mietpreisliste 2024 für Betonpumpen mit Verteilermast

2       Mietpreisliste 2024

Posten Einheit

Mastgröße (Reichhöhe senkrecht bis m)

Schlauchpumpe / 
M 24 M 36 M 42 M 54

Grundpreis 
für An- und Abfahrt zzgl. Fördermenge

€ / Einsatz 290,00 330,00 460,00 610,00

bis 10 m3 € / pauschal 260,00 420,00 600,00 800,00

bis 20 m3 € / pauschal 420,00 500,00 650,00 800,00

bis 25 m3 € / pauschal 500,00 575,00 700,00 800,00

bis 50 m3 € / m3 20,00 23,00 25,00 32,00

bis 100 m3 € / m3 19,00 22,00 24,00 31,00

bis 250 m3 € / m3 17,50 21,00 23,00 30,00

über 250 m3 € / m3 16,00 19,00 22,00 29,00

Mindestfördermenge 
bei Unterschreitung erfolgt Stundensatzberechnung m3 / Std 15,00 20,00 20,00 25,00

Mindestrechnungsbetrag pro Einsatz mindestens 
zu zahlen, zzgl. Sonder- und Zusatzleistungen

€ / pauschal 550,00 750,00 960,00 1.410,00

Stundensatz / Wartezeit 
von Ankunft bis Abfahrt

€ / Std 300,00 350,00 500,00 600,00

Sonderleistungen

Standortwechsel  je Wechsel 100,00 140,00 200,00 300,00

Stornierung < 24 Std. / vergebliche Anfahrt
Mindestrechnungsbetrag

€ / pauschal 540,00 740,00 950,00 1.400,00

Kosten für Schwerlastgenehmigung € / pauschal - - - 500,00

Keine Reinigungsmöglichkeit vor Ort
Reinigen der Pumpe außerhalb der Baustelle

€ / pauschal 220,00 270,00 300,00 350,00



Bauseits sind zu stellen:
A.  Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichen- 

der Stellplatz ohne Fahrzeuge oder sonstige gefährdete 
Teile im Spritzbereich.

B.  Genügend Hilfskräfte (min. 2 Mann) zum Auf- und Abbau 
sowie Reinigen von benötigter Rohrleitung.

C.   Beistellung von Zement und eines Behälters zur  
Herstellung einer Schmiermischung.

D.  Einweisepersonal für Fahrmischer an die Betonpumpe.

E.  Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen 
der Pumpe/Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der  
Betonreste auf der Baustelle.

Bemerkungen:
A.   Ankunft der Betonpumpe erfolgt 30 Minuten, ab 42 m  

Auslegerhöhe und bei Betonpumpen mit zusätzlicher 
Schlauchleitung 60 min vor bestelltem Pumpbeginn.

B.  Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor,  
diese weiterzuge ben (Diesel- / Ölpreisbasis 2023).

C.   Der Mindestleimgehalt für einen stabilen pumpfähigen 
Beton nach DIN 1045-2 beträgt mindestens 275 l / m³ ab 
C 16/20. Der Mindestleimgehalt für Rohr- und Schlauch- 
leitungen beträgt mindestens 285 l / m³ ab C 25/30,  
DN 65 max.16 mm Größtkorn. Bei eventuellen Verzöge-
rungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte 
Verspätungen oder Defekte ect., werden Schadensersatz- 
ansprüche ausgeschlossen. Das Pumpen von erkennbar 
zur Entmischung neigenden Betonen wird abgelehnt. 

24 Stunden Service  
Tel.  0 36 256 - 864 - 00
Fax 0 36 256 - 864 - 10
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Reichhöhe m 23,60 30,55 35,60 41,60 53,60 23,80

Reichweite m 19,70 26,50 31,70 37,60 48,40 20,00

Reichtiefe m 14,50 14,93 23,70 30,70 39,80 12,40  

Ausfalthöhe m 4,90 5,70 8,70 8,60 15,40 6,90 

Abstützbreite  
vorn m 5,60 6,21 6,30 7,90 9,30 4,00

Abstützbreite 
hinten m 2,60 5,70 6,30 7,90 12,10 2,30 

Stützdruck  
vorn kn 140 200 180 225 300 160 

Stützdruck  
hinten kn 95 160 185 235 315 110

Fahrzeughöhe m 3,80 3,88 3,95 4,00 3,97 4,00

Fahrzeuglänge m 8,84 10,17 11,31 14,38 14,43 9,54

Technische Daten
Zur Auswahl der für Sie am besten geeigneten Pumpe sowie 
zur Planung des Pumpeinsatzes auf der Baustelle hier die 
Daten verschiedener Pumpen als Anhaltspunkt (kann nach 
Hersteller variieren). Die genauen Daten der disponierten 
Pumpe erfragen Sie bitte bei uns.

Bestellung von Betonpumpen
Bei der Bestellung von Betonpumpen bitten wir Sie um 
folgende Angaben:

 Wie lautet die Anschrift/Bezeichnung der Baustelle?

  Wer ist Rechnungsempfänger?  
Bitte achten Sie auf die vollständige Firmierung.

  Welche Mastgröße wird benötigt? 
 Beachten Sie hierbei bitte, dass die Angaben der Mast- 
größen immer die Reichhöhe bedeuten. Eine Betonpumpe 
M24 hat eine Reichhöhe von 24 Metern und eine Reich-
weite von ca. 20 Metern. Der Mast beginnt hinter dem 
Führerhaus. Deshalb sind bei der Bemessung der Mast- 
größe zu dem von der Baugrube notwendigen Sicherheits- 
abstand beim Aufstellen (siehe Sicherheitshinweise)  
ca. 2 - 3 Meter dazu zu rechnen. 

 Wieviel Beton in welcher Konsistenz wird benötigt? 

  Wer liefert den Beton?  
Gerne rufen wir den Beton für Sie ab. Somit ist sicher-
gestellt, dass bei eventuellen Verzögerungen der Beton 
nicht auf der Baustelle warten muss.

  Werden zusätzliche Rohrleitungen, Schläuche oder  
ein Rundverteiler benötigt?

  Um welches Bauteil handelt es sich? 
(z.B. Fundament, Decke, Stützmauer)

  Wann soll die Miete beginnen und  
mit welcher Einbauzeit rechnen Sie?  
Tag und Stunde des Mietbeginns, voraussichtliche Dauer

   Gibt es bei der Anfahrt zur Baustelle Schwierigkeiten  
für die Betonpumpen? z.B. enge Straßen, kleine  
Brücken, geringe Durchfahrtshöhe, Oberleitungen 
(Strom, Telefon)
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Für eine weitergehende Beratung stehen wir 
Ihnen sehr gerne zur Verfügung.



BVT Betonpumpenvermietung  
GmbH & Co. KG
Hammersbacherstraße 4
D-99869 Drei Gleichen OT Wechmar
Tel. 0 36 256 - 864 - 00
Fax 0 36 256 - 864 - 10
info@bvt-betonpumpen.de
www.bvt-betonpumpen.de

Die folgenden Bedingungen sind Gegenstand jeder 
Vermietung eines Betonfördergerätes mit Zubehör; 
dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren 
Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei 
denn, der Mieter ist kein Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches (HGB). Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Mieters gelten uns gegenüber 
nicht.

§ 1 - Angebot
Ein Angebot ist für uns unverbindlich, falls nicht et-
was anderes vereinbart worden oder die Leistung er-
folgt ist. Für die richtige Bestimmung der Mietsache 
ist allein der Mieter verantwortlich.

§ 2 - Pflichten des Vermieters
Wir verpflichten uns ausschließlich, dem Mieter 
den Gebrauch des vermieteten Betonfördergerätes 
(Mietsache) während der Mietzeit einzuräumen. Die 
Mietzeit beginnt mit dem Eintreffen der Mietsache 
am Einsatzort und endet mit deren Abtransport; 
bei Meinungsverschiedenheit über die Mietzeit ist 
die Tachoscheibe unseres Fahrzeuges maßgebend. 
Wir sind bemüht, vom Mieter gewünschte oder an-
gegebene Termine oder Fristen einzuhalten. Nicht-
einhaltung vereinbarter Termine oder Fristen durch 
uns berechtigt den Mieter unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag (§326 
BGB). Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände 
die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sa-
che erschweren, verzögern oder unmöglich machen, 
sind wir berechtigt, die Gewährung des Gebrauchs 
um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben 
und im Falle der Unmöglichkeit vom Vertrag ganz 
oder teilweise zurückzutreten.  Nicht zu vertreten 
haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Betriebsstö-
rungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder 
wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstö-
rungen, Ausfall von Versorgungsanlagen, Verzöge-
rungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare 
Ereignisse, die bei uns oder in fremden Betrieben 
eintreten, von denen die Gewährung des Gebrauchs 
der vermieteten Sache abhängig ist, soweit diese für 
uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind. Eine 
Gewährleistung für den mit der vermieteten Sache 
geförderten Beton wird von uns nicht übernommen. 
Wegen der Mängel der Mietsache stehen dem Mie-
ter die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. 
Sonstige Schadenersatzansprüche des Mieters gegen 
uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus 
Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, 
aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung oder 
aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, so-
weit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden eines gesetzlichen Vertre-
ters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die 
Verletzung einer für die Vertragsdurchführung we-
sentlichen Verpflichtung verursacht ist. Die Haftung 
für von uns zu vertretende Sach- und Personenschä-
den ist jedoch dem Umfang nach auf die Deckungs-
summe unserer Haftpflichtversicherung beschränkt, 
die EURO 1,0 Mio. je Schadenfall beträgt.

§ 3 - Pflichten des Mieters
Der Mieter hat für alle für die Inbetriebnahme und 
den Gebrauch der Mietsache erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen; er hat etwa erforderliche be-
hördliche Genehmigungen für die Inbetriebnahme 
der Mietsache am Aufstellungsort, insbesondere für 
Straßen- und Bürgersteigabsperrungen, rechtzeitig 
zu erwirken. Er hat dafür zu sorgen, dass das für den 
Transport der vermieteten Sache eingesetzte Fahr-
zeug den Aufstellungsort ohne jegliche Gefahr er-
reichen und wieder verlassen kann; dies setzt einen 
ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen 
unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Insbe-
sondere ist der Mieter dafür verantwortlich, dass die 
Bodenverhältnisse am Aufstellungsort sowie den Zu-
fahrtswegen den auftretenden Bodendrücken und 
sonstigen Beanspruchungen gewachsen sind. Ferner 
hat er dafür zu sorgen, dass Bau-, Schalungs- und Ge-
rüstteile der Dauerbelastung des Fördervorganges 
standhalten. Sind diese Voraussetzungen nicht gege-

ben, so haftet der Mieter für alle daraus entstehen-
den Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. 
Der Standort der Betonpumpe sowie die Einbauflä-
che muss vom Mieter so abgesichert sein, dass Dritte 
nicht durch Betonspritzer, Eisbildung oder ähnliches 
geschädigt werden können. Der Mieter hat für uns 
kostenlos einen Wasseranschluss am Aufstellungsort 
bereitzuhalten, der  eine Wasserentnahme in einem 
für Betrieb und Reinigung von Pumpe und Rohrlei-
tungen erforderlichen Umfang ermöglicht, er hat 
ferner das erforderliche Personal bereitzuhalten, das 
für den nach Anleitung durch unseren Beauftragten 
durchzuführenden Auf- und Abbau der vermieteten 
Sache ausreicht. Außerdem hat er in ausreichendem 
Umfang Mittel für das Schmieren der Rohrleitungen 
und einen Platz zum Reinigen von Fördergeräten 
und Fahrzeugen, sowie zum Ablegen von Beton-
resten auf oder an der Baustelle bereitzustellen. 
Für die Beseitigung der durch den Arbeitsablauf 
verursachten Verschmutzungen, insbesondere von 
Straßen, Bürgersteigen, Gebäudeteile und Kanalisa-
tion, ist ausschließlich der Mieter verantwortlich. Der 
Mieter hat dafür einzustehen, dass der Beton zur 
Förderung mit der vermieteten Sache geeignet ist. 
Er haftet auch für die Folgen unrichtiger und/oder 
unvollständiger Angaben bei Abruf. Unterbleibt 
die von uns geschuldete Leistung infolge eines Um-
stands, den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser 
uns so zu stellen, wie wir bei ordnungsgemäßer Er-
füllung des Mietvertrages gestanden hätten.

§ 4 - Sicherungsrechte
Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfüllung 
sämtlicher Forderungen, auch der künftig entste-
henden, die wir gegen ihn, gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund, haben, schon jetzt alle seine auch künf-
tig entstehenden Forderungen aus dem Bauvertrag, 
bei dessen Ausführung die Mietsache eingesetzt 
wird, mit allen Nebenrechten in Höhe des „Wertes 
unserer Leistung“ mit Rang vor dem restlichen Teil 
der Forderungen ab. Wir nehmen die Abtretungser-
klärung des Mieters hiermit an. Auf unser Verlangen 
hat uns der Mieter diese Forderungen im einzelnen 
nachzuweisen und seinem Vertragspartner die Ab-
tretung mit der Aufforderung bekanntzugeben, bis 
zur Höhe der in Abs. 1 erläuterten Ansprüche an uns 
zu zahlen.
Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst den Ver-
tragspartner des Mieters von der Abtretung zu be-
nachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. 
Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen 
Gebrauch machen und die Forderungen nicht einzie-
hen, solange der Mieter seinen Zahlungsverpflich-
tungen ordnungsgemäß nachkommt.
Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene 
Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits jetzt 
seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser For-
derungsteile ab. Der Anspruch auf Herausgabe der 
eingezogenen Beträge bleibt unberührt. Der Mieter 
darf seine Forderungen gegen seinen Auftraggeber 
weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit 
diesem ein Abtretungsverbot vereinbaren. Bei lau-
fender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Si-
cherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der 
Mieter hat uns von einer Pfändung oder jeder an-
deren Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte 
unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für 
eine Intervention notwendigen Unterlagen zu über-
geben und uns zur Last fallende Interventionskosten 
zu tragen. Der „Wert unserer Leistung“ entspricht 
dem in der Rechnung ausgewiesenen Mietzins zu-
züglich 20%. Auf Verlangen des Mieters werden wir 
die uns zustehenden Sicherungen insoweit freige-
ben, als deren Wert unsere gesamten Forderungen 
nach Abs. 1 um 20% übersteigt.

§ 5 - Mietzins und Zahlungsbedingungen
Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder 
Annahme des Auftrags und seiner Ausführung un-
sere Selbstkosten, insbesondere für Personal und Be-
triebsstoffe, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot 
und Auftragsbestätigung berechtigt, den Mietzins 
entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für die 
Vermietung an einen anderen als einen Kaufmann 

im Sinne des HGB, die innerhalb von 4 Monaten 
nach Vertragsabschluss außerhalb von Dauerschuld-
verhältnissen erbracht werden soll. Zuschläge für 
das Zurverfügungstellen der Mietsache außerhalb 
der normalen Geschäftszeit und/oder in der kalten 
Jahreszeit werden individuell anlässlich der Abspra-
che des Mietzinses vereinbart. Grundsätzlich sind 
unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden 
Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen schrift-
licher Vereinbarung. Wenn nach dem Abschluss 
des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des 
anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung 
eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenlei-
stung gefährdet wird, z. B. der Mieter seine Zah-
lungen einstellt, überschuldet ist, über sein Ver-
mögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den Ver-
mögensverhältnissen des Mieters eine wesentliche 
Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch 
gefährdet wird, so können wir die uns obliegende 
Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt 
oder Sicherheit für sie geleistet wird. Ist der Mieter 
„Kaufmann“ im Sinne des HGB, kommt er in Ver-
zug, wenn er auf eine Mahnung nach Fälligkeit 
des Kaufpreises keine Zahlung leistet oder wenn 
er nicht zu einem vereinbarten kalendermäßig be-
stimmten Zahlungszeitpunkt leistet. Die gesetzliche 
Verzugsregelung bleibt unberührt. Ist der Mieter 
Kaufmann im Sinne des HGB, so beeinflussen seine 
Mängelrügen weder Zahlungspflicht noch Fällig-
keit und verzichtet er darauf, irgendein Zurück-
behaltungsrecht geltend zu machen. Wechsel und 
Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer 
vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. 
Gerät der Mieter mit der Zahlung in Verzug, so be-
anspruchen wir Verzugszinsen sowie Ersatz unseres 
sonstigen Verzugsschadens. Die Aufrechnung durch 
den Mieter mit Gegenansprüchen gleich welcher 
Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Auf-
rechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht 
bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Einem 
Kaufmann im Sinne des HGB gegenüber sind wir 
berechtigt, schon jetzt auch bei unterschiedlicher 
Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, 
die er gegen unsere Mutter-, Tochter-, Schwester- 
oder sonst verbundenen Gesellschaften hat. Ist der 
Mieter Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine 
Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen 
Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch 
bei deren Einstellung in laufende Rechnung – auf 
welche Schuld die Leistung angerechnet wird. Män-
gelrügen beeinflussen weder Zahlungspflicht noch 
Fälligkeit, der Mieter verzichtet darauf, irgendein 
Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, soweit 
er Kaufmann im Sinne des HGB ist.

§ 6 - Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Gewährleistung des Gebrauchs 
der vermieteten Sache ist deren Aufstellungsort, 
für die Zahlung des Mietzinses der Sitz unserer 
Verwaltung. Gerichtsstand für alle aus dem Ver-
tragsverhältnis sowie über sein Entstehen und 
seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitig-
keiten mit Vollkaufleuten sowie für Mahnverfah-
ren ist der Sitz der Gesellschaft, nach unserer Wahl 
auch der Sitz unserer zuständigen Niederlassung. 

Gerne erhalten Sie unsere AGBs auch in gedruckter Form, 
als Datei oder als Fax. Bitte setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Vermietung von Betonfördergeräten
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45 to

Sicherheit gegen Bodenversagen
Die Stützen müssen vollständig auf festem Untergrund stehen,  
da sehr hohe Belastungen auftreten. Die Tragfähigkeit des  
Untergrundes ist dringend zu prüfen! 
Bitte erfragen Sie den Platzbedarf für die von Ihnen bestellte Pumpe.

Zufahrtswege
Die Zufahrtswege müssen für das Maschinen- 
gewicht von bis zu 48 t und die Maschinenhöhe 
von ca. 4,00 m geeignet sein.

Aufstellungsort
Die Abstände zu Baugruben und Böschung | 
 Verbau sowie bereits erstellten Kellerwänden |  
Kanaleinbauten zu beachten!

Sicherheitshinweise

24 Stunden Service  
Tel.  0 36 256 - 864 - 00
Fax 0 36 256 - 864 - 10

ANPRESSDRUCK  IN KN
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S
E zulässige  

Bodenpressung  
in kn/qm

Fels kompakt  
(Kalk, Granit)

52
24 2000 - 4000

asphaltierte  
Straße

52
24 500 - 1000

angeschütteter, verdichteter 
Boden (Kiesbett)

52
24 250

angeschütteter, nicht künst-
lich verdichteter Boden

52
24 0 - 100

nicht bindiger, ausreichend 
fest gelagerter Boden 

52
24 150 - 300

nicht bindiger Boden, Fein bis 
Mittelsand, Grobsand bis Kies

52
24 200 - 500

Lehm feucht  
(weich)

52
24 50 - 100

Lehm trocken  
(steif)

52
24 100 - 200

Ton, Mergel  
(halbfest)

52
24 150 - 250

Gips, Sandstein  
(fest)

52
24 300

ABSTÜTZFLÄCHE IN M2

Benötigte Abstützfläche in Abhängigkeit zur Bodenart
am Beispiel von 2 Pumpengrößen im Vergleich (M24 | M52)

Freie Durchfahrtshöhe
≥ 4,00 m

Sicherheitsabstand zu  
spannungsführenden Leitungen 

A ≥ 5 m

Sicherheits- 
abstand bei  

nicht verbauten 
Baugruben
≥ 2,00 m

Sicherheits- 
abstand bei  
verbauten  
Baugruben
≥ 1,00 m

Sicherheitsabstand bei  
aufgeschütteten, rolligen Böden 

A ~ 2 x T

Sicherheitsabstand bei  
gewachsenen, bindigen Böden

A ~ 1 x T  
(bis 40 to mindestens 2 m)

T 
> 

5m

A

A

T

A

≥ 1 m≥ 2 m

≥ 2 m

≥ 4 m

PUMPENGRÖSSEN 
 52 Meter
 24 Meter

min. 5 m
max. 11 m 

min. 6 m
max. 10 m 
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BVT Betonpumpenvermietung  
GmbH & Co. KG

Hammersbacherstraße 4
D-99869 Drei Gleichen OT Wechmar
Tel. 0 36 256 - 864 - 00
Fax 0 36 256 - 864 - 10

info@bvt-betonpumpen.de
www.bvt-betonpumpen.de

Schwabhausen

A4

Gotha

Richtung:
Fulda

Richtung:
Erfurt

A4

Wechmar

A4

A
m

 S
te
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ig

An der Autobahn

Auth
st
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ße

Gutenbergstraße

M
är

zb
ru

nner
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Schwabhäuserstra
ße

Kretsc
hmar

Hammersb
ach

erst
raße

Burgenlandallee

Erfurt

Gotha

Amstadt

Kirchheim

Rockhausen

Klettbach

Ichtershausen

Apfelstädt

Mühlberg

Schwabhausen

Garnstädt

A4

A71

A71

A71

A4

A4

A4

≥ 2 m

1 m

1 m

1 m

≤ 9 m2

≤ 3 m

> 1 m

> 1 m

≥ 9 m2

≥ 3 m

≥ 2 m

1 m

1 m

1 m

≤ 9 m2

≤ 3 m

> 1 m

> 1 m

≥ 9 m2

≥ 3 m

≥ 2 m

1 m

1 m

1 m

≤ 9 m2

≤ 3 m

> 1 m

> 1 m

≥ 9 m2

≥ 3 m

≥ 2 m

1 m

1 m

1 m

≤ 9 m2

≤ 3 m

> 1 m

> 1 m

≥ 9 m2

≥ 3 m

≥ 2 m

1 m

1 m

1 m

≤ 9 m2

≤ 3 m

> 1 m

> 1 m

≥ 9 m2

≥ 3 m

An oder über flüssigen Stoffen
Arbeitsplätze und Verkehrswege an oder über Stoffen,  

in denen man versinken kann (z. B. Wasser), müssen  

unabhängig zur Absturzhöhe gesichert werden.

Bei mehr als 2 m Absturzhöhe
Bei mehr als 2 m Absturzhöhe müssen alle Arbeitsplätze  

oder Verkehrswege gesichert werden.

An Öffnungen und Vertiefungen
Bei Öffnungen | Vertiefungen an Böden, Decken, Dachflächen

		kann auf Seitenschutz verzichtet werden, wenn sie mit 

begehbar und unverschiebbar angebrachten Abdeckun-

gen versehen sind.		ist ein Seitenschutz erforderlich, wenn diese größer als 

9 m2 und mit Kantenlänge über 3 m sind.

An Wandöffnungen Öffnungen in Wänden mit mehr als 1 m Absturzhöhe  

müssen gesichert werden.

Bei Treppen ab 1 m Absturzhöhe 
Freiliegende Treppenläufe und Treppenabsätze müssen  

ab 1 m Absturzhöhe gesichert werden.

CHECK  
 DIE ABSTURZSICHERUNG 

EINSATZ-CHECK   FÜR BETONPUMPENMASCHINISTEN 

Auftragsplanung am Vortag
			Anfahrt  

Routenplanung zur Baustelle
			Ausrüstung der Betonpumpe und Ladungssicherung			Auffüllen der Betriebsstoffe Diesel, Hydraulisches Öl, Schmierfett etc.			Besonderheiten 

zusätzliche Schläuche, Rohre, Reduzierungen, Adapter etc.

Einsatzplanung auf der Baustelle			Einsatzort 
Kommunikation mit der Bauleitung - mit vollständig getragener PSA!			Bauvorhaben 
Zufahrtsweg, Bauteil, Betonsorte, Aufstellort, Besonderheiten			Abfrage 
Bodenverhältnisse, Bodentragfähigkeit, Straßengenehmigung,  Sicherheitsabstände zu Freileitungen, Böschungen, Verbauungen,  
Lastverteilungsmittel (Platten, Hölzer), Reinigungsmöglichkeiten etc.			Sicherheits-Check 
Absturzsicherung, Kranbetrieb, Absicherung im öffentl. Raum,  Einweiser Fahrmischer, Besonderheiten etc.

Information zur Dispo
			Abweichungen vom Auftrag Bauteil, Plandauer, Maschinengröße, Nichtdurchführbarkeit,  Verzögerung, Lieferwerk, Besonderheiten etc.			Fehlende oder nicht ausreichende Lastverteilungsmittel			Fehlende Straßengenehmigung, fehlende Absturzsicherung,  

Absicherung, unsicherer Zufahrtsweg etc.			Fehlendes Hilfspersonal, fehlende Reinigungsmöglichkeit

! 

? 

 

CHECK - EINSATZPLANUNG  

CHECK - EINSATZORT 

CHECK - INTERN 

Götz Holding

sicher 
ist  

besser

Routine. Sicherheit. Informationsfluss.  Gemeinsam erfolgreich sein!
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CHECK    
 ENDSCHLAUCH OHNE QUETSCHE 

Ø 100 mm Schlauch 

= 6,5 m max. Länge  

inkl. Reduzierung

Ø 75 mm Schlauch 

= 12 m max. Länge  

inkl. Reduzierung

11 m Schlauch 
Ø 75 mm

1 m Reduzierung 
auf Ø 75 mm

Ø 75

6 m Schlauch 
Ø 100 mm

0,5 m Reduzierung 
auf Ø 100 mm

Ø 100

Ø 125 mm Schlauch 

= 4 m max. Länge  

ohne Reduzierung

4 m Schlauch 
Ø 125 mm

Ø 125

Maximal zu benutzende Schlauchlängen, hängend

Angaben beziehen sich auf Mastenden mit einer max. Belastung von 200 kg.* 

Alle Längenangaben beziehen sich auf das Pumpen von Normalbeton.

*ACHTUNG: Es gibt Betonpumpen, bei denen die maximale Belastung 

des Mastendes 160 kg beträgt! Die Schlauchlängen reduzieren sich 

entsprechend.

Ø 125
Ø 125

Ø 125

Der handgeführte Endschlauch darf während 

des Betoniervorgangs eine max. Länge von 4 m 

zwischen Fallbogen und Schalung nicht überschrei- 

ten. Ansonsten muss der Endschlauch getauscht 

werden.

Informationen für einen reibungslosen Einsatzablauf

Alle Informationen, teils in mehreren Sprachen, 
finden Sie im Downloadbereich unter: 
www.bvt-betonpumpen.de/download/
oder Sie scannen diesen QR-Code.

KURZANLEITUNG  

für Rundverteiler  

RV 10 , RV 12 L , RV 13 SICHER

H E I T S

C H E C K

L I S T E

Betonpumpen 

auf der Baustelle

D
EU

TS
C
H

STANDSICHERHEIT  
GEHT  VOR
Wir unterstützen Sie  
bei der Lastverteilung  
von Betonpumpen
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